
Bericht „Aus dem Gemeinderat“ der Sitzung vom 13.06.2024 
 
Am 13.06.2024 hat in der Aula der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule ab 18:00 Uhr 
eine öffentliche Gemeinderatssitzung stattgefunden. Bürgermeisterin Silke Höflinger 
begrüßte hierzu sehr herzlich die Damen und Herren Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte, die Mitbürgerinnen und Mitbürger und die Presse.  
 
Hinweis: Zu Beginn der Sitzung teilte Bürgermeisterin Höflinger mit, daß man im 
Rahmen der Sitzung die Bürgerfragestunde so gestalten werde, daß die anwesenden 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre Fragestellungen und Wortmeldungen immer direkt 
nach dem jeweiligen Vortrag zu einem Tagesordnungspunkt und den Wortmeldungen 
des Gemeinderates zu einem Tagesordnung vorbringen könnte.  
 
1. Bekanntgaben aus letzter nicht öffentlicher Sitzung 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger hat bekannt gegeben, dass im Rahmen der letzten 
nichtöffentlichen Sitzung am 07.05.2024 über Grundzüge einer neu zu verfassenden 
Bauplatzvergabe beraten und für die nächsten Beschlüsse gefasst wurde.  
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2. Europawahl und Kommunalwahlen Baden-Württemberg 2024  

• Gemeindewahlausschuß  
- Vorläufige Ergebnisse der Kreistags- und Gemeinderatswahl  
- Gemeinderatsinformation  
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger gratulierte nochmals allen Damen und Herren wieder- und 
neugewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und dankte ihnen für die Übernahme 
der kommunalpolitisch ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohle der Mitbürgerinnen und Mitbürger 
und der Gemeinde. Sie freue sich auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit. Die 
Drucksache selbst beinhaltete alle vorläufigen Ergebnisse der Europawahl, der Kreistagswahl 
und der Gemeinderatswahl. Diese Ergebnisse wurden vollständig im Gemeindeamtsblatt vom 
06.06.2024 veröffentlicht. Die Ergebnisse sind auch auf der Gemeindehomepage abrufbar. 
Nachfolgend wird nochmals der Dank von Bürgermeisterin Höflinger an die bei den Wahlen 
beteiligten Personen wiedergegeben:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Gemeindeentwicklung – Elektrizitätsversorgung – Hochspannungsstromnetz  

• Ausbau durch die TransNet BW  
- Geplante Ausbaumaßnahmen   
- Immissionsschutzprüfung durch die Gemeinde   
- Gemeinderatsinformation 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger fasste zusammen, daß die TransNet BW das 
Hochspannungsleitungsnetz in den kommenden Jahren ausbauen wird. Aus diesem Grund 
habe sie Herrn Dr. Gritsch, Immissionsschutzgutachter des TÜV Süd, mit der Prüfung 
möglicher Einflüsse auf die Siedlungsrandgebiete beauftragt.  
 
Sie begrüßte vom Unternehmen TransNet BW sehr herzlich Frau Rentschler, Herrn Scholz 
und Herrn Tausend, welche mitteilten, daß die TransNet BW eines von vier 
Übertragungsnetzbetreibern für die Herstellung und den Betrieb von Übertragungs- und 
Hochspannungsnetzen in Deutschland ist. Als Übertragungsnetzbetreiber ist die TransNetBW 
gemäß § 11 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet, in Baden-Württemberg ein 
sicheres und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz zu betreiben, zu warten und 
bedarfsgerecht auszubauen. Die Grundlage für die Netzplanung bildet hierbei der 
Netzentwicklungsplan (NEP), welcher alle zwei Jahre von den vier 
Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland ausgearbeitet und nach der Konsultationsphase 
von der Bundesnetzagentur (BnetzA) bestätigt wird. Entsprechend der Kriterien des NEP 
wurde für die Gemeinde Walddorfhäslach ein Bedarf für den Ausbau des Stromnetzes 
festgestellt. Konkret handelt es sich um eine Netzverstärkung (P676). Im Zuge der 
Ausbaumaßnahme werden die bestehenden 220 KV (1) und 380 KV (1) Leitungsbündel auf 
die Spannung von 380 KV angehoben. Zukünftig bestehen somit zwei Leitungsbündel mit 380 
KV. Ebenso wird die Übertragungsleistung von bislang 600 MW auf 1.300 MW erhöht werden.  
Die weiteren detaillierten Informationen haben die Vertreter entsprechend dem nachfolgenden 
„Projektsteckbrief“ wiedergegeben.  
 
Herr Dr. Gritsch hat als Sachverständigengutachter mitgeteilt, daß der Netzausbau auf 
Grundlage der eingehenden Prüfung keine Auswirkungen auf die Siedlungsrandgebiete hat, 
weil sich die nächste Bebauung außerhalb der 26. BImSchVwV (Verwaltungsvorschriften des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes) und somit außerhalb des Einwirkungsbereiches der 
Freileitung befindet. Der Gemeinderat hat den Inhalt der Gemeinderatsdrucksache zur 
Kenntnis genommen.  
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4. Gemeindeentwicklung – Elektrizitätsversorgung – Niederspannungs-
stromnetz  

• Ausbau durch den Konzessionsinhaber FairNetz GmbH Reutlingen  
- Bestandssituation und geplante Ausbaumaßnahmen  
- Gemeinderatsinformation 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger fasste einführend zusammen, daß die Fair Netz GmbH 
Reutlingen Konzessionsinhaber des örtlichen Stromnetzes und damit für die Unterhaltung und 
den Ausbau zuständig und verantwortlich ist. Das Niederspannungsnetz müsse dringend 
ausgebaut werden, um die Netzstabilität und die damit verbundene Versorgungsicherheit 
aufrecht zu erhalten. Sie verweist hierbei auf ihren Artikel im Gemeindeamtsblatt vom 
06.06.2024.  
 
Sie begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt sehr herzlich Herrn Saiger (Geschäftsführer), 
Herrn Bernhardt (Bereichsleiter) sowie Frau Keller (Netzstromplanerin) des Unternehmens, 
welche auf folgende wesentliche Punkte eingegangen sind:  
 
Der Gesamtstromverbrauch in Deutschland im Jahre 2022 hat rund 2.500 TWh betragen. 
Davon wurden rund 0,55 TWh durch erneuerbare Energien erzeugt. Derzeit geht man davon 
aus, daß im Jahre 2045 der Gesamtstromverbrauch auf rund 1.900 TWh zurückgeht, wobei 
dann rund 1.300 TWh durch erneuerbare Energien erzeugt werden.  
 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien (Angabe mit der Leistung GW = Gigawatt) bis zum 
Jahre 2045 gestaltet sich hierbei wie folgt, wobei die Abkürzung NEP Netzentwicklungsplan 
bedeutet:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien (Freiflächenphotovoltaikanlagen und 
Windkraftanlagen, im Besonderen Offshore-Anlagen) führt dazu, daß das Transportnetz für 
den erzeugten Strom ausgebaut werden muß, um den Strom in ganz Deutschland verteilen zu 
können. Der Netzausbau erfolgt auf Grundlage von Netzentwicklungsplänen, die von der 
Bundesnetzagentur genehmigt werden müssen.  
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Darüber hinaus nimmt die Anzahl der Wärmepumpen und der Elektrofahrzeuge bis 
zum Jahre 2045 deutlich zu, wie die nachfolgende Präsentationsfolie zeigt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Stromnetz der FairNetz GmbH Reutlingen gestalten sich die Anzahl an 
Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen und die jeweils installierten Leistungen wie 
folgt:  
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Die nachfolgenden beiden Bilddarstellungen zeigen den schnellen Anstieg von 
Anfragen für den Netzanschluß von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) und 
Wärmepumpen. Bei den PV-Anlagen geht man zukünftig von rund 2.633 Stück im Jahr 
aus, wohingegen die Anfragen für den Netzanschluß von E-Ladesäulen infolge der 
Beendigung der Bundesförderung im Jahre 2023 deutlich zurückgegangen ist, obwohl 
man zunächst mit rund 5.500 Anlagen pro Jahr gerechnet hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den vorgenannten Gründen müssen die übergeordneten Stromnetze und die 
Niederspannungsnetze (Stromleitungen und Trafostationen) ausgebaut werden. 
Zuallererst müssen neue Umspannwerke gebaut und bestehende Umspannwerke 
ausgebaut werden. Umspannwerke werden für die Transformation (Umwandlung) des 
Stromes aus den Übertragungsnetzen (Hochspannungsleitungen) in die 
Mittelspannungsnetze benötigt. Die FairNetz GmbH muß in ihrem Versorgungsgebiet 
insgesamt 7 Umspannwerke neu bauen und ausbauen, darunter ein neues 
Umspannwerk im Bereich des Gewerbegebietes der Nachbargemeinde Pliezhausen. 
Der Flächenbedarf für ein Umspannwerk beträgt rund 5.000 Quadratmeter, die 
Investitionskosten belaufen sich auf rund 30 MIO Euro.   
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In Walddorfhäslach muß, wie in allen Kommunen, das Niederspannungsnetz 
ausgebaut werden. Die FairNetz GmbH muß hierbei bis zum Jahre 2032 mindestens 
14 neue Trafostationen bauen und die bestehenden 24 Trafostationen ausbauen 
sowie das Leitungsnetz vollständig ausbauen und erweitern. Die beiden 
nachfolgenden Bilder zeigen beispielhaft, wie Trafostationen aussehen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den nachfolgenden Bildern werden die Netzausbaumaßnahmen bis zum Jahre 
2045 im Nieder- und Mittelspannungsbereich aufgezeigt: 
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Um die Engpaßsituationen zu entspannen, wird die FairNetz bis zum Jahre 2025 eine 
Mittelspannungsleitung zwischen Pliezhausen und Pliezhausen-Gniebel bauen, 
wodurch im lokalen Stromnetz rund 1,5 MW (entspricht rund 150 PV-Anlagen) mehr 
Leistungskapazität gewonnen werden kann. Ebenso sollen in den kommenden Jahren 
zwei weitere Mittelspannungsleitungen von Neckartenzlingen Richtung Schlaitdorf und 
von Neckartenzlingen Richtung Pliezhausen gebaut werden, um die Leistung des 
Stromnetzes auf der Hochebene zu erweitern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grundlage der erneuten Fragestellung aus dem Gemeinderat an die FairNetz 
GmbH, warum das Unternehmen im Wohngebiet Fürhaupt II nun eine Trafostation 
nachrüsten müsse, obwohl das Wohngebiet erst vor rund 7 Jahren neu erschlossen 
wurde, teilte die FairNetz GmbH mit, daß dieser Strombedarf in diesem Wohngebiet 
nicht vorhersehbar gewesen sei. Hierzu zeigt das Unternehmen folgende 
Bilddarstellung und erläutert, daß die tatsächliche Anzahl an Netzanfragen für PV-
Anlagen deutlich höher ist als im Vergleich zur Prognose der PV-Netzanfragen des 
Netzentwicklungsplanes aus dem Jahre 2021 (NEP 2021). Aus diesem Grund müsse 
man im Wohngebiet Fürhaupt II nun eine Trafostation bauen. Um die Engpaßsituation 
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in diesem Wohngebietsbereich sowie allgemein zu überbrücken würde man nun eine 
Zwischenlösung vornehmen. Die PV-Anlagen können für den Eigenstrombedarf in 
Betrieb genommen werden, aber es dürfe noch keine Stromeinspeisung erfolgen (ein 
Sensor regelt die Netzeinspeisung auf Null). Diese Lösung nennt man Nulllösung. Die 
Standorte im Wohngebiet Fürhaupt II werden im nächsten Bild dargestellt. Hierzu teilte 
Bürgermeisterin Höflinger nochmals mit, daß ursprünglich eine große Trafostation in 
diesem Wohngebiet geplant gewesen sei. Nun habe man mit der FairNetz GmbH 
einen Kompromiß mit zwei kleinen Anlagen herbeiführen können. Der Gemeinderat 
hat den Vortrag zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Gemeindeentwicklung – Klima- und Umweltschutz – European Energy Award 
(EEA) und Kommunales Energiemanagement (KEM) UND Eigenbetrieb Energie 
– Nahwärmenetze  

• Kommunale Wärme- und Quartiersplanung  

• Nahwärmenetzkonzeptionen  
- Grobentwurf Planung Nahwärmenetz Nr. 2 Walddorf West  
- Grundgedanken Nahwärmenetz Nr. 3 Häslach West  
- Gemeinderatsinformation  
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger fasste einführend sowie im Rahmen der Diskussion nochmals 
zusammen, daß man bereits im Jahre 2007 versucht habe, ein Nahwärmenetz für die 
Wärmeversorgung des zu diesem Zeitpunkt neu zu erschließenden Wohngebietes Fürhaupt I 
einzurichten. Gespräche wurden mit den Stadtwerken Reutlingen und Tübingen geführt und 
beide Stadtwerke hätten damals einen Anschlußzwang als Voraussetzung für den Aufbau 
eines Nahwärmenetzes benannt. Infolge dieses Zwanges habe man damals von einem 
Nahwärmenetz abgesehen. Des Weiteren habe man in den Jahren 2011 und 2019 jeweils 
Machbarkeitsstudien für den Aufbau eines Nahwärmenetzes mit Biogas vom Schönbuchhof in 
Auftrag gegeben. Allerdings waren die Ergebnisse bislang nicht wirtschaftlich, auch infolge der 
geringen Förderquote.  

Ebenso habe man bereits in der öffentlichen Oktobersitzung 2022 im Gemeinderat 
beschlossen, die „Kommunale Wärme- und Quartiersplanung“ umzusetzen, also noch vor der 
Ende vergangenen Jahres auch für kleinere Kommunen gesetzlich festgelegten Verpflichtung 
zur Erstellung eines solchen Planes (Fertigstellung Wärmeplanung bis 2028). Aus diesem 
Grund sei man auch noch eine der letzten Kommunen gewesen, die Ende vergangenen 
Jahres einen positiven KfW-Förderbescheid für die Quartiersplanung in Höhe von rund 
180.000 Euro erhalten habe; diese Förderung gebe es nun nicht mehr.  

Nachdem nun im neu sanierten Walddorfer Ortskern das erste regenerative Nahwärmenetz in 
Form eines geothermischen „Kalten Nahwärmenetzes“ umgesetzt worden sei, wolle man sich 
dem weiteren Ausbau von Nahwärmenetzen widmen. Hierzu gehöre der Wohngebietsbereich 
Walddorf West (Bereich Brünnlesäcker) und die damit verbundene Herstellung eines 
Wärmenetzes mit zusätzlicher Nutzung der auf dem Schönbuchhof erzeugten Biomasse sowie 
der Wohngebietsbereich Häslach West (Bereich Kürnsteig). Grund für die Auswahl dieser 
beiden Gebiete seien die überwiegend in diesen Gebieten gemeldeten Bedarfe sowie die 
Tatsache, daß in diesen Gebietsbereichen die Gemeinde über eigenen Grund und Boden 
verfüge und dadurch die Standortsicherung für den Aufbau eines Nahwärmenetzes 
gewährleistet sei.  
 
Das Hauptproblem bestehe darin, die großen Investitionen zu stemmen, einen Betriebsführer 
für das Netz zu finden und die damit verbundene Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu 
gewährleisten. Die Bundes- und Landesgesetzgebung hat mit der „Kommunalen 
Wärmeplanung“ die äußerst schwierige Aufgabe der Sicherstellung der 
Wärmeenergieversorgung auf die Kommunen übertragen. Hierbei hätte der Gesetzgeber auch 
die Energieversorgungsunternehmen verpflichten müssen, damit die Kommunen mit dieser 
großen Aufgabe nicht völlig alleine dastehen. Bezüglich der Investitionen werde man unter 
Abzug der Fördermittel noch einen Betrag in Höhe von rund 3 bis 5 MIO Euro selbst tragen 
müssen, weshalb man versuchen werde, zinsgünstige KfW-Kredite zu generieren. Ebenso 
habe sie Kontakt zur Bürgergenossenschaft EENA eG wegen einer möglichen Beteiligung 
aufgenommen. Im Hinblick auf die Betriebsführung versuche man Contracting-Firmen zu 
gewinnen, das sei aber derzeit noch sehr schwierig. Darüber hinaus werde sie auch Kontakt 
zu Grundstückseigentümern von siedlungsnahen Außenbereichsflächen für die Herstellung 
von Solarthermieflächen aufzunehmen.    
 
Abschließend hielt sie fest, daß man mit den Planungen nicht bis zum Jahre 2028 warten wolle 
(gesetzlichen Frist), sondern daß man versuche, die Planungen im kommenden Jahr 
abzuschließen um sodann mit dem Aufbau der Nahwärmnetze beginnen zu können und die 
aktuell (noch) bestehenden Fördermittel abzugreifen.  
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Bürgermeisterin Höflinger begrüßte nach ihrer Einführung Herrn Struiber, Mitarbeiter des 

Planungsbüros Lorinser, 88422 Betzenweiler, welches von der Gemeinde mit der Planung der 

beiden vorstehend genannten Nahwärmenetze beauftragt wurde, sowie Herrn Abrahim Dold, 

Mitarbeiter der Klimaschutzagentur Reutlingen, welcher die Gemeinde bei der Umsetzung der 

Maßnahmen begleitet.   

 

Herr Struiber führte zunächst in die Funktionsweise eines Nahwärmenetzes ein, was mit den 

nachfolgenden Folien dargestellt wird. Hierbei sind Pufferspeicher für die Abdeckung von 

Energiebedarfsspitzen sehr wichtig. Die Wärme wird durch Blockheizkraftwerke (betrieben mit 

bspw. Holzhackschnitzel, Pellets oder Biogas) erzeugt und über das Leitungsnetz an die 

Wohnhäuser verteilt. Ebenso haben Nahwärmenetze zahlreiche Vorteile. Die Herstellung des 

Netzes, das aus Stahl- und nicht aus Kunststoffrohren bestehen sollte, ist allerdings sehr 

kostenintensiv, weil umfassende Straßen- und Tiefbauarbeiten damit verbunden sind. Die 

zukünftig steigende CO2-Abgabe je verbrauchte Tonne Öl sowie das Gebäudeenergiegesetz 

(GEG) mache deutlich, daß man in den kommenden Jahren einen Heizungswechsel 

vornehmen sollte. Ebenso geht er auf die Fördermöglichkeiten privater Hauseigentümer ein, 

die ebenfalls mit den nachfolgenden Folien vorgestellt werden.  
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Herr Struiber geht sodann auf das mögliche Nahwärmenetz Walddorf West ein und zeigt die 
Berechnungsvarianten, aus welchen ersichtlich wird, welche Energieträger zugrunde gelegt 
werden könnten, wieviele Wohngebäude anfänglich mit der Nahwärme versorgt werden 
könnten, welche Leitungslängen hergestellt werden müssten, welche Mindestanschlußquote 
erfüllt werden müsste und welche Investitionskosten nach Abzug von Fördermitteln noch 
bestehen bleiben. Unter ausschließlicher Verwendung der Biomasse können maximal rund 60 
Gebäude mit Wärmeenergie versorgt werden. Daher benötigt man noch weitere Energieträger 
wie bspw. Holzhackschnitzel.   
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Herr Struiber geht dann auf das mögliche Nahwärmenetz Häslach West ein, welches in 
mehreren Bauabschnitten realisiert werden müsste. Hierbei gehe man von einer 
Holzhackschnitzelanlage auf dem Gemeindegrundstück beim Bauhof/Feuerwehrhaus aus. 
Von dieser Anlage aus können man bei einer Mindestanschlußquote von rund 60% ca. 80 
Wohnhäuser mit Wärmeenergie versorgen. Ein Verbrauchspreis könne infolge der hier 
geringen Datenlage noch nicht benannt werden, weshalb man in diesem Gebietsbereich 
nochmals eine Erhebung über eine Umfrage vornehmen müsse. Herr Dold fasste zusammen, 
daß man nochmals eine Umfrage mit einer verbindlichen Datenangabe der 
Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer durchführen werde. Bürgermeisterin Höflinger 
fasste zusammen, daß man diese noch im Monat Juli 2024 auf den Weg bringe, damit man 
nach den Sommerferien belastbare Ergebnisse vorlegen könne. Der Gemeinderat hat den 
Inhalt der Gemeinderatsdrucksache zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Gemeindeentwicklung – Straßen, Wege, Brücke – Ruhender Verkehr – 
Bushaltestellen UND Öffentlicher Personennahverkehr  

• Ausbau barrierefreier Bushaltestellen  
- Bushaltestelle Stuttgarter Straße  
- Ausschreibung und Vergabe  
- Beratung und Beschlußfassung 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger teilte mit, daß die Ausschreibung und Vergabe der 
Baumaßnahme in der öffentlichen Sitzung am 25.04.2024 beschlossen wurde. Die 
Ausschreibung erfolgte nach der VOB/A und VOB/B öffentlich und wurde im Staatsanzeiger 
BW und den örtlichen Tagespressen veröffentlicht. Die Submission hat am 05.06.2024 im 
Rathaus unter Anwesenheit des mit der Baumaßnahme beauftragten Ing.-Büros Hermann und 
Mang, Pfullingen, und der Verwaltung stattgefunden. Die VOB-konforme Prüfung der 
Angebote ist durch das Ing.-Büro erfolgt und es hat keine Abweichungen im Hinblick auf die 
Form, die Eignung, die Angebotsauskömmlichkeit und die Wirtschaftlichkeit gegeben. Für die 
Baumaßnahme ohne Lichtsignalanlage wurden insgesamt drei Angebote, für die Herstellung 
der Lichtsignalanlage ein Angebot abgegeben. Der Gemeinderat hat beschlossen, die 
Vergabe für die Lichtsignalanlage an die Firma Swarco Traffic Systems GmbH, 72669 
Unterensingen, mit dem alleinigen und dennoch angemessenen Angebot in Höhe von brutto 
28.742,99 Euro sowie die Ausführung der Gesamtbaumaßnahme ohne Lichtsignalanlage an 
die Firma Schneider Garten- und Straßenbau, 72649 Wolfschlugen, mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot in Höhe von brutto 205.260,78 Euro zu vergeben. Fördermittel können für die 
Baumaßnahme dann abgerufen werden, wenn insgesamt drei Bushaltestellen barrierefrei 
ausgebaut werden, zusätzlich zu den bereits bestehenden barrierefreien Bushaltestellen. 
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7. Bürgerfragestunde:  
 
Hinweis: Zu Beginn der Sitzung teilte Bürgermeisterin Höflinger mit, daß man im Rahmen der 
Sitzung die Bürgerfragestunde so gestalten werde, daß die anwesenden Mitbürgerinnen und 
Mitbürger ihre Fragestellungen und Wortmeldungen immer direkt nach dem jeweiligen Vortrag 
zu einem Tagesordnungspunkt und den diesbezüglichen Wortmeldungen des Gemeinderates 
vorbringen könnte. Aufgrund der hohen Anzahl an Wortmeldungen und Beratungen zu den 
jeweiligen Tagesordnungspunkten, werden diese unter dem Punkt 7. Bürgerfragestunde nicht 
wiedergegeben.   
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger fragte die anwesenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, ob es 
Fragen, Anregungen oder Wünsche an den Gemeinderat, an die Gemeindeverwaltung oder 
die Bürgermeisterin gibt. Aus Datenschutzgründen werden nur die Wortmeldungen der 
Mitbürgerinnen und Mitbürger wiedergegeben, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben.  
 
Der Form halber ist anzumerken, daß Anfragen an den Gemeinderat gemäß GemO BW § 33 
Abs. 4 GemO BW nur von der Bürgermeisterin zu beantworten sind. Die Bürgermeisterin als 
Vorsitzende kann auf Wunsch eines Gemeinderatsmitgliedes das Wort auch an eine 
Gemeinderätin/einen Gemeinderat erteilen.  
 
Herr Berndt Lentz nach, wie es mit der Problematik der Risse in dem Anbaugebäude in der 
Dettenhauser Straße weitergehe. Diese seien seit der Baumaßnahme in der Dettenhauser 
Straße (Anmerkung: Kanalvergrößerung im Kreuzungsbereich Dettenhauser Straße, 
Hauptstraße, Haidlinsgasse) vorhanden und seien nun auch schon mehrfach besichtigt 
worden, doch es gebe keine weiteren Maßnahmen.   
 
Bürgermeisterin Höflinger dankte Herrn Lentz für die Anfrage und teilte mit, daß man schon 
mehrfach das von der Gemeinde zum Zeitpunkt der Ausführung mit der Überwachung der 
Baumaßnahme beauftragte Ing.-Büro gebeten habe, sich im Rahmen der Gewährleistung dem 
Sachverhalt anzunehmen und eine Prüfung vorzunehmen. Doch das Ing.-Büro reagiere nicht, 
weshalb man nun versuche, den Sachverhalt ebenfalls auf der Beweissicherungsebene zu 
behandeln. 

 
 
 
8. Bekanntgaben und Verschiedenes:  
 
8.1 Bekanntgaben Verwaltung:  
Bürgermeisterin Silke Höflinger gratulierte im Namen aller anwesenden Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, des Gemeinderates und persönlich ihrem zweiten Stellvertreter und Gemeinderat 
Frank Baude zu seinem 60. Geburtstag sehr herzlich und überreicht ihm ein Präsent. Sie 
stimmte mit dem Gremium und den anwesenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein „Happy 
Birthday“ an. Herr Baude bedankte sich hierfür recht herzlich.  
 
8.2 Verschiedenes Gemeinderat:  
Keine Wortmeldungen. 
 
 
9. Schließung der öffentlichen Sitzung und Verabschiedung 
Bürgermeisterin Silke Höflinger dankte allen Anwesenden für ihr Kommen, die guten 
Beratungen und das Interesse an der Sitzung und wünschte den Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern und der Presse einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend. 


